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1.

BERICHTIGUNG
der Anlage der Dritten Satzung vom 21. Dezember 2015 zur

Änderung der Satzung der Stadt Otterndorf, Landkreis Cuxhaven,
über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages

(Fremdenverkehrsbeitragssatzung) vom 12. Februar 2013

Bei der o. g. Anlage der Satzung der Stadt Otterndorf, Landkreis Cuxha-
ven, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 48, lfd. Nr. 303 vom 31. Dezember
2015 werden die laufenden Nummern 04, 08, 09, 26 und 31 wie folgt be-
richtigt:

AMTSBLATT
für den Landkreis Cuxhaven

Herausgeber und Redaktion: Landkreis Cuxhaven, 27474 Cuxhaven

Cuxhaven 14. Januar 2016 40. Jahrgang / Nr. 1

INHALT

A. Bekanntmachungen des Landkreises

B. Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Zweckverbände

1. Berichtigung der Anlage der Dritten Satzung vom 21. Dezember
2015 zur Änderung der Satzung der Stadt Otterndorf, Landkreis
Cuxhaven, über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages
(Fremdenverkehrsbeitragssatzung) vom 12. Februar 2013

2. Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleis-
tungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Geestland, Landkreis
Cuxhaven, außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufga-
ben (Feuerwehrgebührensatzung)

3. Satzung der Samtgemeinde Börde Lamstedt, Landkreis Cuxha-
ven, zum Bebauungsplan Nr. 16 „Auf dem Berge“, Erste Änderung,
Nordahn vom 19. November 2015

C. Bekanntmachungen sonstiger Körperschaften

A. Bekanntmachungen des Landkreises

B. Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und
Zweckverbände

26

Selbständige Handwerksbetriebe und sonstige Gewerbetreibende 

nach Anzahl der Arbeitskräfte 

a) Abbruchunternehmen, Unternehmen im Hoch- und Tiefbau je Arbeitskraft 62,51

b) Autolackierereien, Bestattungsunternehmen, Büromaschinen-
mechaniker, Dachdecker, Dekorateure, Elektriker, Elektroniker,
Glaser, Graphiker, Heizungsbauer, Installateure, Klempner, Ma-
ler, metall- u. kunststoffverarbeitende Betriebe, Putzmacher,
Raumausstatter, Sattler, Schilder- u. Lichtreklamehersteller,
Schlosser, Schneider, Schornsteinfeger, Schuhmacher, Schwei-
ßer, Solartechnik/Montage, Tischler, Zimmerer 

je Arbeitskraft 62,51

c) Fliesenleger-, Gartenbaubetriebe, Haus- u. Grundstückspflege,
Hausmeisterservice, Radio- und Fernsehtechniker, Schlüssel-
dienste, Sicherheitstechnik 

je Arbeitskraft 62,51

d) Dentaltechniker, Optiker, Hörgeräteakustiker je Arbeitskraft 62,51

e) Kfz-Reparaturwerkstätten, Kfz-Handel je Arbeitskraft 62,51

lfd.
Nr. 

Spalte 1
Beitragspflichtige 

Spalte 2 
Beitragsmaßstab 

Spalte 3
Beitragssätze in Euro

2016/2017

04
Inhaber von Betrieben, die Kraftfahrzeuge wie z.B. PKW, Motorrol-
ler, Quads etc., Fahrräder, Strandkörbe, Wassersportgeräte und -
fahrzeuge und Bootsliegeplätze vermieten

nach der Anzahl der vorhande-
nen Fahrzeuge, Geräte, Liege-
plätze oder Strandkörbe

je Motoroller 33,43 

je Quad 66,87

je PKW/sonst. 66,87 

je Wassersportgerät 13,37

je Wassersp.-fahrzg. 13,37 

je Strandkorb 13,37 

je Fahrrad 6,69 

je Bootsliegeplatz 66,87 

08 Inhaber von Autowaschanlagen nach Anzahl der Waschplätze je Waschplatz 18,50

09 Watt- und Fremdenführer nach Anzahl der Arbeitskräfte je Arbeitskraft 66,87



- Amtsbl. Lk Cux Nr. 1 v. 14.1.2016 -

2

c) zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, Lösch-, Rettungs-, Beleuch-
tungs- und sonstigen Hilfsgeräten,

d) Einfangen, Retten und Bergen von Tieren,

e) Wasserbeseitigung aus Gebäuden und Räumen (z.B. Kellern),

f) Mitwirkung bei Räum- und Aufräumarbeiten,

g) Absicherung von Gebäuden und Gebäudeteilen,

h) Gestellung von Feuerwehrkräften und evtl. weiterem technischen Ge-
rät in anderen Fällen

i) die Inanspruchnahme der Behördenfahrschule durch Feuerwehrange-
hörige anderer Kommunen

(2) Soweit für Einsätze nach Abs. 1 Kostenersatz nach § 30 Abs. 1 Satz 2
NBrandSchG zu leisten ist, wird dieser neben der Gebühr erhoben.

(3) Handelt es sich bei den kostenersatzpflichtigen Einsätzen nach Abs. 1
um Einsätze bei oder im Zusammenhang mit Veranstaltungen der örtli-
chen Vereine und Verbände der Stadt Geestland oder um Einsätze, die
aufgrund der Anforderung durch die Polizei oder anderer Behörden erfol-
gen und bei denen kein anderer Kostenpflichtiger zu ermitteln ist, werden
Gebühren und sonstige Ersatzleistungen nicht erhoben. Dies gilt nicht so-
fern Versicherungen für einen Schaden eintreten und auch nicht, wenn
das Ereignis, zu dem die Feuerwehr gerufen wurde, vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt wurden.

(4) Von der Gebührenerhebung kann abgesehen werden, wenn dieses ei-
ne unbillige Härte darstellen würde. Die Feststellung einer unbilligen
Härte richtet sich nach den allgemeinen Grundsätzen des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes.

§ 3
Gebührenschuldner

(1) Die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner bei Leistun-
gen nach § 2 dieser Satzung bestimmt sich nach § 29 Abs. 4
NBrandSchG. Bei Einsätzen, die durch eine Brandmeldeanlage ausgelöst
wurden, ohne dass ein Brand vorgelegen hat, bestimmt sich die Gebüh-
renschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner nach § 29 Abs. 5
NBrandSchG.

(2) Personen, die nebeneinander dieselbe Gebühr schulden, sind Gesamt-
schuldner.

§ 4
Gebührentarif und –höhe

(1) Gebühren werden nach Maßgabe des als Anlage beigefügten Gebüh-
rentarifes erhoben. Die Anlage ist Bestandteil der Satzung. Soweit Leis-
tungen der Umsatzsteuer unterliegen, tritt zu den im Gebührentarif fest-
gesetzten Gebühren die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz je-
weils festgelegten Höhe hinzu.

(2) Bei der Berechnung gilt, sofern nicht feste Beträge festgelegt sind, je-
de angefangene halbe Stunde erst ab der 5. Minute als halbe Stunde und
volle Stunden gelten erst ab der 35. Minute als volle Stunden. Als Min-
destbetrag wird die Gebühr für eine halbe Stunde erhoben. Maßgeblich
für die Gebührenberechnung ist der Zeitraum vom Ausrücken der Feuer-
wehr aus dem Feuerwehrhaus zum Einsatz bis zum Einrücken nach Ein-
satzende.

(3) Die Gebühr wird bei offensichtlich unnötig hohem Einsatz an Perso-
nal, Fahrzeugen und Geräten auf der Grundlage der für die Leistungser-
bringung erforderlichen Einsatzkosten berechnet.

Otterndorf, den 7. Januar 2016

Stadt Otterndorf
Johannßen Zahrte

Bürgermeister Stadtdirektor

- Amtsbl. Lk Cux Nr. 1 v. 14.1.2016 S. 1 -

2.

SATZUNG
über die Erhebung von Gebühren für

Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Geestland, Landkreis Cuxhaven,

außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben
(Feuerwehrgebührensatzung)

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl.
S. 434), des § 29 des Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz
und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Niedersächsisches Brand-
schutzgesetz - NBrandSchG) in der Fassung vom 18. Juli 2012 (Nds.
GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. De-
zember 2012 (Nds. GVBl. S. 589) und der §§ 2 und 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 23. Januar 2007
(Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2012
(Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat der Stadt Geestland in seiner Sitzung am
21. Dezember 2015 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich
zu erfüllenden Pflichtaufgaben werden Gebühren nach § 29 Abs. 2 und 5
NBrandSchG nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. Die öffentliche Ein-
richtung „Freiwillige Feuerwehr Geestland“ wird durch die Satzung für
die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Geestland, Landkreis Cuxhaven, vom
15. Januar 2015 festgelegt.

§ 2

Gebührenpflichtige Einsätze und Leistungen der Feuerwehr

(1) Nach § 29 Abs. 2 und 5 NBrandSchG werden Gebühren erhoben für

1. Einsätze nach § 29 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG, die vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursacht worden sind,

2. andere als in § 29 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG genannten Einsätze,
die dem abwehrenden Brandschutz oder der Hilfeleistung dienen,

3. freiwillige Einsätze,

4. die Stellung einer Brandsicherheitswache,

5. durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Einsätze, ohne dass ein Brand
vorgelegen hat.

Zu den freiwilligen Einsätzen nach Nr. 3 gehören insbesondere:

a) Beseitigung von Ölschäden und sonstigen umweltgefährdenden oder
gefährlichen Stoffen,

b) Türöffnung bei Gebäuden, Wohnungen, Aufzügen etc.,

lfd.
Nr. 

Spalte 1
Beitragspflichtige 

Spalte 2 
Beitragsmaßstab 

Spalte 3
Beitragssätze in Euro

2016/2017

31

Inhaber von nach Anzahl der 

a) Mini- und Fungolfbahnen - Bahnen je Bahn 16,72

b) Tennisanlagen - Spielfelder je Spielfeld 133,74 

c) Kegel- und Bowlingbahnen - Doppelbahnen je Doppelbahn 66,87 

d) Pferdehöfen - Arbeitskräfte je Arbeitskraft 66,87 

e) Bauernerlebnishöfen - Arbeitskräfte je Arbeitskraft 66,87 

f) Wasserskianlagen - Arbeitskräfte je Arbeitskraft 66,87
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§ 5
Entstehen der Gebührenpflicht und –schuld

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ausrücken der Feuerwehr aus
dem Feuerwehrhaus bzw. mit der Überlassung der Geräte, Verbrauchs-
materialien oder der verbindlichen Anmeldung. Dies gilt auch dann,
wenn nach dem Ausrücken von Feuerwehrkräften der Gebührenpflichtige
auf die Leistung verzichtet oder sonstige Umstände die Leistung unmög-
lich machen, soweit die Unmöglichkeit nicht von Angehörigen der Feuer-
wehr zu vertreten ist.

(2) Die Gebührenschuld entsteht mit dem Einrücken der Feuerwehr in das
Feuerwehrhaus bzw. mit der Rückgabe der Geräte.

§ 6
Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung

(1) Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe fällig, wenn nicht ein späterer Zeitpunkt be-
stimmt wird.

(2) Abschläge auf die endgültig zu erwartende Gebührenschuld können
im Einzelfall vor der Leistungserbringung gefordert werden. Die Höhe
des Abschlags bemisst sich nach der im Einzelfall in Anspruch zu neh-
menden Leistung, hilfsweise nach der Inanspruchnahme in vergleichba-
ren Fällen.

(3) Die Gebühr wird im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Nieder-
sächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz vollstreckt.

§ 7
Haftung

Die Stadt Geestland haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die
durch die Benutzung von zeitweise überlassenen Fahrzeugen oder Gerä-
ten entstehen, wenn und soweit die Angehörigen der Feuerwehr diese
nicht selbst bedienen.

§ 8
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.

(2) Am gleichen Tage treten die Satzungen über die Erhebung von Ge-
bühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der
Stadt Langen, Landkreis Cuxhaven, außerhalb der unentgeltlich zu erfül-
lenden Pflichtaufgaben vom 12. Dezember 2013 und die Satzung vom 14.
Dezember 2000 über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für
Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Samtge-
meinde Bederkesa, Landkreis Cuxhaven, außerhalb der unentgeltlich zu
erfüllenden Pflichtaufgaben außer Kraft.

Geestland, den 21. Dezember 2015 Stadt Geestland
(L.S.) Der Bürgermeister

Thorsten Krüger

Kosten- und Gebührentarif
gemäß § 4 Absatz 1 der Satzung über die Erhebung
von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der

Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Geestland, Landkreis Cuxhaven,
außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 

vom 21. Dezember 2015

Ziffer Kosten- und Gebührentatbestand Bemessungs-
grundlage/Std.

Euro
1. Personaleinsatz

1.1 je Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 17,90

1.2 für gestellte Brandsicherheitswache je Angehörigen der FF 12,70

2. Einsatz von Fahrzeugen

2.1 Tanklöschfahrzeug (TLF 16) 40,90

2.2 Tanklöschfahrzeug (TLF 8) 40,90

2.3 Löschgruppenfahrzeug (LF 16) 35,70

2.4 Löschgruppenfahrzeug (LF 8) 35,70

2.5 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) 35,70

2.6 Tragkraftspritzenfahrzeug 30,60
Für die Bereitstellung eines Fahrzeuges (2.1-2.5) 
bei Brandsicherheitswachen beträgt die Tagespauschale 
ohne Besatzung 56,20

2.7 Gerätewagen (GW-G) 35,70

2.7.1 Gerätewagen (GW-L) 30,50

2.8 Einsatzleitwagen (ELW) 25,50

2.9 Mannschaftstransportwagen (MTW) 25,50

2.10 Dekon-P 60,00

2.11 ABC Erkundungsfahrzeug 55,00

2.12 Drehleiter (DLK 23-12) 61,30

2.13 Schlauchwagen SW 2000-Tr. 40,90

3. Einsatz von Anhängern

3.1 Tragkraftspritzenanhänger 20,40

3.2 Schlauchanhänger 20,40

3.3 Trockenlöschpulveranhänger (P250) 20,40

3.4 Verpflegungsanhänger ohne Abrollcontainer 20,40

4. Einsatz von Booten

4.1 Rettungsboot ohne Motor 12,70

4.2 Rettungsboot mit Motor 25,50

5. Einsatz von feuerwehrtechnischen Geräten 
und Ausrüstungen (ohne Personal)

5.1 Tragkraftspritze (TS) einschl. saugseitigem Zubehör 25,50

5.2 Tauchpumpe 10,20

5.2.1 Schmutzwasserpumpe 10,20

5.3 Ölstaubsauger 10,20

5.4 Ziehfix-Koffer pro Einsatz zzgl. Ersatzbeschaffung 16,00

5.5 Atemschutzmaske 2,50

5.6 Pressluftatmer 12,70

5.7 Motorsäge 15,30

5.7.1 Kettensäge 15,30

5.8 Notstromaggregat 15,30

5.9 Notstromaggregat mit Beleuchtungseinrichtung 25,50

5.9.1 Hochleistungslüfter 20,40

5.10 Rettungsschere 20,40

5.11 Spreizer 20,40

5.12 Schneid- und Trenngeräte 20,40

5.13 Auffangbehälter 10,20

5.14 Handfeuerlöscher Füllungskosten + 10%

5.15 Schläuche und sonstiges Material Instandsetzung und
Reinigung + 15%

5.16 Handmembranpumpe 5,10

5.17 Elektr. Fasspumpe 5,10

5.18 Chemikalien-Umfüllpumpe 10,20

5.19 Faltbehälter 5,10

5.20 Ex-Ox-Messgerät 10,20

5.21 Gastester-Set 10,20

5.22 Säureschutzkleidung 10,20

5.22.1 Dekontamination (Säureschutzkleidung) 25,50/Einheit

5.22.2 Entsorgung nicht dekontaminierbarer nach Rechnung
Säureschutzkleidung DMT-Institut für

Rettungswesen, Brand-
und Explosionsschutz

5.22.3 Ersatzbeschaffung für nicht Neubeschaf-
dekontaminierbare Säureschutzbekleidung fungskosten

5.23 Chemikalien-Vollschutzanzug (CSA) 102,20

5.23.1 Dekontamination (Chemikalien Vollschutzanzug) nach Rechnung
zuzgl. Vollreinigung DMT-Institut

für Rettungswesen
Brand- und

Explosionsschutz

25,50

5.23.2 Entsorgung nichtdekontaminierbarer nach Rechnung
Chemikalien-Vollschutzanzüge DMT-Institut für

Rettungswesen, Brand-
und Explosionsschutz

5.23.3 Ersatzbeschaffung für nicht dekontaminierbare Neubeschaf-
Chemikalien-Vollschutzanzüge fungskosten



Lamstedt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhal-
tes geltend gemacht worden ist.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprü-
che für die Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Plan und
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Die hier gegebenen Hinweise und Rechtsfolgen nach dem BauGB haben
keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. Ent-
schädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermö-
gensfragen.

Lamstedt, den 14. Januar 2016 Samtgemeinde Börde Lamstedt
Meyer

Samtgemeindebürgermeister
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6. Verbrauchsmaterialien Tagespreis +
Der Verbrauch von Wasser, Löschmitteln, 15%
Insektenvertilgungsmitteln usw. 

7. Kostenersatz für missbräuchliche Alarmierung

7.1 Grundbetrag 178,95

7.2 zuzgl. Kostenersatz nach den vorstehenden Tarifstellen 1. – 4. 
Bei missbräuchlicher Alarmierung an Sonn- und Feiertagen und
zur Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) werden die Sätze verdoppelt.

Bei Inanspruchnahme von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten wer-
den die Personalkosten (Besatzung der Fahrzeuge oder Bedie-
nungspersonal) gesondert berechnet.

8. Allgemeine Anmerkung

Mit den vorstehenden Sätzen werden auch die Kosten für den
Kraftstoff- und Ölverbrauch der Fahrzeuge und Maschinen sowie
die Verwendung der beladeplanmäßigen Ausrüstung der Fahrzeu-
ge an der Einsatzstelle abgegolten.

Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten von Fachbetrieben wer-
den nach Vorlage von Rechnungen gesondert abgerechnet.

9. Behördenfahrschule
Erwerb der Fahrerlaubnis Kl. C (LKW ohne Anhänger) 
inklusive 33 Fahrstunden 1750,00
zusätzlich benötigte Fahrstunde pro Person 39,00

10. Für jeden Bescheid nach § 6 Abs. 1 der Satzung wird eine Verwal-
tungskostenpauschale nach Maßgabe der Satzung der Stadt Geest-
land, Landkreis Cuxhaven, über die Erhebung von Verwaltungs-
kosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) in
der aktuell geltenden Fassung erhoben.
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3.

SATZUNG
der Samtgemeinde Börde Lamstedt, Landkreis Cuxhaven,

zum Bebauungsplan Nr. 16 „Auf dem Berge“, Erste Änderung,
Nordahn vom 19. November 2015

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des
§ 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Hauptsatzung der
Samtgemeinde Börde Lamstedt, sowie des § 84 der Niedersächsischen
Bauordnung (NBauO) hat der Rat der Samtgemeinde Börde Lamstedt den
Bebauungsplan Nr. 16 „Auf dem Berge“, Erste Änderung, Nordahn be-
stehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen sowie
örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen.

Lamstedt, den 20. November 2015 Samtgemeinde Börde Lamstedt
Meyer

(L.S.) Samtgemeindebürgermeister

Die Bebauungsplanänderung wurde auf der Grundlage des § 13 a BauGB
im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung
durchgeführt. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung
angepasst.

Der Bebauungsplan Nr. 16 „Auf dem Berge“, Erste Änderung, Nordahn
und die Begründung können im Rathaus der Samtgemeinde Börde Lam-
stedt, Schützenstraße 20, 21769 Lamstedt, während der Dienststunden
von jedermann eingesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt des
Bebauungsplanes Auskunft verlangen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 16 „Auf dem
Berge“, Erste Änderung, Nordahn in Kraft. Der Planbereich des Bebau-
ungsplanes ist im nachstehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dar-
gestellt.

Hinweise:

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird die Verletzung der in § 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, Abs. 2 a und Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichne-
ten Vorschriften unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Samtgemeinde Börde


